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(54) HUBLIFT ZUM HEBEN VON ROLLSTÜHLEN

(57) Die Erfindung betrifft einen Hublift (1) zum He-
ben von Rollstühlen, insbesondere für einen Ein-
und/oder Ausstieg in Fahrzeuge, z. B. an einem Bahn-
steig, mit einem Fahrgestell (2) zum Verfahren des Hub-
lifts (1) relativ zum Boden (9) und einer relativ zu dem
Fahrgestell (2) hubbeweglichen Plattform (3). Erfin-
dungsgemäß weist der Hublift (1) mindestens drei Stel-
lungen auf: eine Fahrstellung, in der eine Unterseite (16)
der Plattform (3) einen vorgegebenen Abstand (17) zum

Bodenniveau (18) aufweist und in der der Hublift (1) re-
lativ zu dem Boden (9) verfahrbar ist; eine obere Lade-
stellung, in der die Plattform (3) gegenüber der Fahrstel-
lung angehoben ist für einen Ein- und/oder Ausstieg auf
einem gegenüber dem Bodenniveau (18) erhöhten Ni-
veau; eine untere Ladestellung, in der die Plattform (3)
gegenüber der Fahrstellung abgesenkt ist für einen Ein-
und/oder Ausstieg von dem Bodenniveau (18).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Hublift zum Heben
von Rollstühlen insbesondere für einen Ein- und/oder
Ausstieg in Fahrzeuge, z. B. an einem Bahnsteig, mit
den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1.

STAND DER TECHNIK

[0002] Um Rollstuhlfahrern z. B. den Einstieg in ein
Schienenfahrzeug zu erleichtern, kommen Hublifte zum
Einsatz, die auf dem Bahnsteig frei verfahren und im Be-
reich vor einer Fahrzeugtür positioniert werden können.
Der Hublift weist eine Plattform auf, die gegenüber sei-
nem Fahrgestell hubbeweglich ist. In seiner untersten
Stellung kann ein Rollstuhlfahrer vom Bahnsteig auf die
Plattform gelangen. Um eine Stufe zwischen dem Bahn-
steig und der Plattform zu überbrücken, wird üblicher-
weise eine Rampe ausgeklappt, so dass der Rollstuhl-
fahrer nahezu stufenfrei und ohne eine zu große Stei-
gung auf die Plattform gelangen kann. Anschließend wird
die Plattform in eine obere Position bewegt, in der sich
die Plattform in etwa auf Höhe des Fahrzeugbodens be-
findet. Um einen Abstand zwischen der Plattform und
dem Fahrzeug zu überbrücken, ist eine weitere Rampe
vorgesehen, die ausgeklappt werden kann, so dass der
Rollstuhlfahrer von der Plattform über die Rampe in das
Fahrzeug wechseln kann.
[0003] Derartige Hublifte sind z. B. aus den Dokumen-
ten DE 4 342 373 A1 und WO 2007/068126 A1 bekannt.
Die dort offenbarten Hublifte umfassen einen U-förmigen
Stützrahmen zur Abstützung gegenüber dem Boden, ei-
ne seitlich an einem mittleren Schenkel des Stützrah-
mens angeordnete Hubsäule und eine hubbewegliche
Plattform. Die Längsrichtung der Plattform verläuft par-
allel zum mittleren Schenkel des Stützrahmens und er-
streckt sich über die beiden von dem mittleren Schenkel
abragenden weiteren Schenkel des Stützrahmens, wo-
bei ein Rollstuhlfahrer in Vorwärtsrichtung auf die Platt-
form auf- und auch wieder von ihr abfahren kann. Um
ein stufenfreies Auf- bzw. Abfahren zu ermöglichen, ist
an der Plattform eine verschwenkbare Rampe vorgese-
hen.
[0004] Daneben sind Hublifte bekannt, deren hubbe-
wegliche Plattform lediglich von einer Seite befahren
werden kann. D. h. ein Rollstuhlfahrer kann z. B. in Vor-
wärtsrichtung auf die Plattform auffahren und die Platt-
form kann dann auf das Fahrzeugniveau angehoben
werden. Um in das Fahrzeug zu gelangen, muss der Roll-
stuhlfahrer in Rückwärtsrichtung von der Plattform ab-
fahren. Ein derartiger Hublift ist z. B. aus dem Dokument
DE 299 16 236 U1 bekannt.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Hublift so
weiterzuentwickeln, dass die Ein- bzw. Ausstiegszeiten
und/oder der Platzbedarf bei der Benutzung verringert

werden kann, insbesondere ohne Komforteinschränkun-
gen für den Rollstuhlfahrer und/oder das Bedienperso-
nal.
[0006] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird gelöst
durch einen Hublift mit den Merkmalen des unabhängi-
gen Anspruchs 1.
[0007] Erfindungsgemäß wurde erkannt, der Einsatz
von ausklappbaren Rampen bei Hubliften für einen mög-
lichst komfortablen Ein-/Ausstieg von Rollstuhlfahrern
ein limitierender Faktor ist. Zum einen können derartige
Hublifte nur auf ausreichend breiten Bahnsteigen einge-
setzt werden, bei denen auch bei ausgeklappter Rampe
in Verlängerung der Rampe ausreichend viel Platz für
einen Rollstuhlfahrer vorhanden ist. Zum anderen ver-
zögern sich durch das Aus- und Einklappen der Rampe
die Ein- und Ausstiegszeiten. Der Erfindung liegt die Er-
kenntnis zugrunde, dass auf eine solche Rampe verzich-
tet werden kann, ohne dass es zu Komforteinbußen
kommt. Erfindungsgemäß ist dazu vorgesehen, dass ei-
ne Plattform eines Hublifts aus einer normalen Fahrstel-
lung, in der eine Unterseite der Plattform einen Mindest-
abstand zum Bodenniveau aufweist, so dass der Hublift
frei über den Bahnsteig bewegt werden kann, z. B. um
ihn passend vor einer Fahrzeugtür zu platzieren, gezielt
abgesenkt werden kann, so dass ein Rollstuhlfahrer vom
Bodenniveau aus im Wesentlichen stufenfrei auf die
Plattform auffahren oder von dieser abfahren kann.
[0008] Ein erfindungsgemäßer Hublift kann insbeson-
dere für den Einsatz an einem Bahnsteig vorgesehen
sein, um Rollstuhlfahrern einen Ein- bzw. Ausstieg von
dem Bahnsteig in ein Fahrzeug zu ermöglichen, dessen
Bodenniveau vom Bodenniveau des Bahnsteigs ver-
schieden ist. Daneben kann ein solcher Hublift aber auch
an anderen Orten zum Einsatz kommen, z. B. an Veran-
staltungsorten, für die zumindest vorübergehend eine
flexible Barrierefreiheit geschaffen werden soll.
[0009] Um den Hublift flexibel auf einer Fläche bewe-
gen zu können, weist dieser ein Fahrgestell auf. Das
Fahrgestell kann insbesondere Rollen bzw. Räder um-
fassen, so dass der Hublift möglichst leicht relativ zum
Boden verfahren werden kann. Gemäß einer einfach ge-
haltenen Ausführung lässt sich der Hublift rein manuell
verfahren. Es kann aber auch eine Motorunterstützung
zum Verfahren des Hublifts vorgesehen sein.
[0010] Ferner weist der Hublift eine Plattform auf, die
relativ zu dem Fahrgestell hubbeweglich ist. Im Betrieb
des Hublifts kann ein Rollstuhlfahrer auf die Plattform
auffahren. Durch eine Hubbewegung wird die Plattform
so weit angehoben bzw. abgesenkt, dass der Rollstuhl-
fahrer auf dem gewünschten Niveau wieder von der Platt-
form abfahren kann.
[0011] Erfindungsgemäß weist der Hublift mindestens
drei Stellungen auf: eine Fahrstellung, eine untere Lade-
stellung und eine obere Ladestellung.
[0012] Die Fahrstellung zeichnet sich dadurch aus,
dass eine Unterseite der Plattform einen vorgegebenen
Abstand zum Bodenniveau aufweist und dass der Hublift
relativ zum Boden verfahren werden kann. Ein vorgege-
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bener Mindestabstand der Plattform zum Bodenniveau
ist dabei wichtig, um die nötige Bodenfreiheit bereitzu-
stellen, so dass z. B. auch Bodenwellen und kleinere
Hindernisse von dem Hublift überfahren werden können,
ohne dass die Gefahr eines Aufsetzens oder einer Be-
schädigung der Plattform besteht. Gleichzeitig darf der
Abstand der Plattform zum Bodenniveau in der Fahrstel-
lung nicht zu groß sein. Je größer der Abstand ist, desto
instabiler lässt sich der Hublift verfahren aufgrund der
damit einhergehenden Schwerpunktsverlagerung in ver-
tikaler Richtung nach oben.
[0013] Bei den aus dem Stand der Technik bekannten
Hubliften dient die Fahrstellung gleichzeitig als die Stel-
lung, in der ein Rollstuhlfahrer vom Bodenniveau aus auf
die Plattform auffahren bzw. von der Plattform auf das
Bodenniveau abfahren kann. Zur Überbrückung des vor-
gegebenen Mindestabstands der Plattform zum Boden-
niveau ist dabei eine Rampe vorgesehen, die ausklapp-
bar an der Plattform angeordnet ist.
[0014] Erfindungsgemäß ist demgegenüber die untere
Ladestellung dafür vorgesehen, dass ein Rollstuhlfahrer
von dem Bodenniveau aus auf die Plattform auffahren
bzw. von der Plattform auf das Bodenniveau abfahren
kann. Dabei ist die Plattform in der unteren Ladestellung
gezielt gegenüber der Fahrstellung abgesenkt, so dass
der Abstand zwischen der Unterseite der Plattform und
dem Bodenniveau möglichst minimiert ist. Durch den re-
duzierten Abstand zwischen der Plattform und dem Bo-
denniveau kann ein Rollstuhlfahrer ohne Komforteinbu-
ßen auch ohne eine Rampe auf die Plattform auf- bzw.
von dieser abfahren. Entsprechend reduziert sich der
Zeitaufwand, der für das Aus- und wieder Einklappen der
Rampe bei den aus dem Stand der Technik bekannten
Hubliften erforderlich ist. Ferner sinkt auch der Platzbe-
darf des Hublifts, da kein über die Plattform hinausge-
hender Freiraum für eine Rampe vorhanden sein muss.
D. h. ein erfindungsgemäßer Hublift kann auch in engen
Bereichen eingesetzt werden.
[0015] Damit ein Rollstuhlfahrer auf einem gegenüber
dem Bodenniveau erhöhten Niveau von der Plattform ab-
fahren bzw. auf diese auffahren kann, wird die Plattform
in die obere Ladestellung bewegt. In dieser ist die Platt-
form gegenüber der Fahrstellung angehoben für einen
Ein- bzw. Ausstieg in dem gegenüber dem Bodenniveau
erhöhten Niveau. Dabei ist ein Höhenunterschied zwi-
schen der Plattform und z. B. dem Bodenniveau eines
Fahrzeugs im Idealfall vollständig eliminiert.
[0016] Im Folgenden wird im Regelfall von einer Nut-
zungssituation des erfindungsgemäßen Hublifts ausge-
gangen, bei der ein Rollstuhlfahrer in einer unteren La-
destellung auf die Plattform auffährt und in der oberen
Ladestellung wieder von der Plattform abfährt, z. B. um
von einem Bahnsteig in ein Fahrzeug mit gegenüber dem
Bodenniveau erhöhtem Niveau einzusteigen. Auch wenn
dies nicht gesondert erläutert wird, gelten die Erläuterun-
gen entsprechend für die umgekehrte Nutzungssituation,
in der ein Rollstuhlfahrer in einer oberen Ladestellung
auf die Plattform auffährt und in der unteren Ladestellung

wieder von der Plattform abfährt, z. B. um aus einem
Fahrzeug mit einem gegenüber dem Bodenniveau er-
höhtem Niveau auszusteigen und auf den Bahnsteig zu
gelangen.
[0017] Für ein möglichst einfaches Auf- und Abfahren
von der Rampe weist die Plattform gemäß einer erfin-
dungsgemäßen Ausführungsform zwei in Überfahrrich-
tung gegenüberliegende Endabschnitte auf, wobei die
Plattform von jedem der beiden Endabschnitte befahrbar
ist. Insbesondere ist so eine Art Durchladung möglich.
D. h. ein Rollstuhlfahrer kann über einen Endabschnitt
in Vorwärtsrichtung auf die Plattform auffahren und kann
auch in Vorwärtsrichtung über den gegenüberliegenden
Endabschnitt wieder von der Plattform abfahren.
[0018] In der unteren Ladestellung ist ein Abstand zwi-
schen der befahrbaren Fläche der Plattform und dem
Bodenniveau weitgehend minimiert. Da die Plattform ei-
ne gewisse Stärke aufweisen muss, um die nötige Sta-
bilität bereitzustellen, kann der Abstand jedoch nicht auf
Null reduziert werden. Um einen weitgehend stufenfreien
Ein- bzw. Ausstieg zu ermöglichen, weist die Plattform
daher bei einer erfindungsgemäßen Ausführungsform an
zumindest einem der Endabschnitte zum Auffahren auf
die Plattform bzw. zum Abfahren von der Plattform eine
Auffahrschräge auf. Die Auffahrschräge kann dabei ins-
besondere integral von der Plattform ausgebildet sein,
z. B. indem die Plattform zu dem Endabschnitt hin abge-
flacht ist. Ein Neigungswinkel der Auffahrschräge ist da-
bei vorzugsweise nicht größer als 6°.
[0019] In der oberen Ladestellung ist ein Höhenunter-
schied zwischen der Plattform und z. B. dem Bodenni-
veau eines Fahrzeugs im Idealfall vollständig eliminiert.
Ein verbleibender lateraler und/oder vertikaler Abstand
zwischen der Plattform und dem Fahrzeug kann durch
eine an der Plattform vorgesehene Rampe überbrückt
werden. Die Rampe kann dabei ausklappbar oder aus-
fahrbar an der Plattform angeordnet sein. So kann die
Rampe gezielt für ein Auffahren auf die Rampe bzw. Ab-
fahren von der Rampe ausgeklappt oder ausgefahren
werden. Im eingeklappten bzw. eingefahrenen Zustand
ist die Rampe weitgehend verstaut, so dass diese mög-
lichst wenig Raum in Anspruch nimmt. Insbesondere
wenn die Rampe ausklappbar an der Plattform angeord-
net ist, kann diese in ihrer hochgeklappten Stellung auch
als Abrollsicherung für einen Rollstuhlfahrer dienen. Al-
ternativ oder zusätzlich können andere Sicherungsele-
ment zur Abrollsicherung vorgesehen sein, z. B. ein Bü-
gel, eine Kette, ein Band o. ä.
[0020] Gemäß einer Ausführungsform weist das Fahr-
gestell einen im Wesentlichen U-förmigen Grundrahmen
auf. Dieser umfasst zwei frei endende Schenkel sowie
einen diese beiden Schenkel verbindenden Verbin-
dungsschenkel auf. Der Grundrahmen ist im Wesentli-
chen in horizontaler Richtung orientiert und dient als Stüt-
zelement, über das sich der Hublift zumindest indirekt
über etwaige Rollen oder Räder an dem Boden abstützt.
Die Plattform ist insbesondere derart zu dem Grundrah-
men positioniert und orientiert, dass die Plattform in der
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unteren Ladestellung in oder sogar bis unter einen von
dem Grundrahmen begrenzten Freiraum abgesenkt ist.
D. h. in der unteren Ladestellung ist ein Abstand zwi-
schen der Unterseite der Plattform und dem Bodenni-
veau nicht dadurch begrenzt, dass ausreichend Platz für
Teile des Grundrahmens verbleiben muss, die sich zwi-
schen dem Bodenniveau und der Plattform unterhalb der
Plattform befinden. Vielmehr lässt sich der Grundrahmen
in oder sogar bis unter den von dem U-förmigen Grund-
rahmen definierten Freiraum absenken. Im Idealfall kann
die Plattform bis auf das Bodenniveau abgesenkt wer-
den.
[0021] In der unteren Ladestellung kann die Plattform
derart zu dem Grundrahmen orientiert sein, dass ein En-
dabschnitt zum Auffahren auf die Plattform von dem Bo-
denniveau - in Projektion auf den Grundrahmen gesehen
- zwischen den beiden frei endenden Schenkeln ange-
ordnet ist. D. h. der Endabschnitt ist im Bereich des of-
fenen Endes des U-förmigen Grundrahmens positioniert.
Somit muss z. B. zum Auffahren auf die Plattform nicht
der Grundrahmen überwunden werden. Entsprechend
wird eine zu überwindende Höhe, um von dem Boden-
niveau auf die Plattform zu gelangen, nicht durch die Hö-
he des Grundrahmens bestimmt. Vielmehr kann man di-
rekt von dem Bodenniveau über den Endabschnitt der
Plattform auf diese auffahren. Die zu überwindende Hö-
he wird somit im Wesentlichen durch die Stärke der Platt-
form und insbesondere den im Bereich des offenen En-
des liegenden Endabschnitt bestimmt, welche ver-
gleichsweise gering gehalten werden kann. Für einen
möglichst stufenfreien Ein- bzw. Ausstieg kann im Be-
reich des Endabschnitts zum Befahren der Plattform eine
Auffahrschräge vorgesehen sein.
[0022] Wenn die Plattform ohne Richtungswechsel
überfahrbar ist und der gegenüberliegende Endabschnitt
z. B. zum Abfahren in der oberen Ladestellung dient, liegt
dieser Endabschnitt gemäß der voranstehend genann-
ten Ausführungsform in Projektion auf den Grundrahmen
gesehen im Bereich des Verbindungsschenkels des
Grundrahmens. Der Verbindungsschenkel begrenzt da-
bei prinzipiell die minimale Höhe, von der in der oberen
Ladestellung von der Plattform abgefahren werden kann.
Dies ist jedoch unkritisch, da das erhöhte Niveau im Re-
gelfall deutlich über der Höhe des Grundrahmens liegt.
[0023] Zum Ausführen der Hubbewegung kann eine
Hubsäule mit einem Hubantrieb vorgesehen sein. Es
kann sich dabei um einen manuell oder automatisch be-
tätigten Hubantrieb handeln. Konkret kann es sich bei
dem Hubantrieb um einen hydraulischen Antrieb oder
einen Gurtantrieb handeln.
[0024] Die Hubsäule mit dem Hubantrieb kann im Be-
reich eines der frei endenden Schenkel des Grundrah-
mens angeordnet sein. Insbesondere kann durch diese
Anordnung erreicht werden, dass die Plattform ohne
Richtungswechsel überfahren werden kann, wenn der
Endabschnitt zum Befahren der Plattform vom Bodenni-
veau aus in der unteren Ladestellung im Bereich des
offenen Endes des U-förmigen Grundrahmens liegt.

[0025] Für eine möglichst gute Abstützung der Platt-
form kann neben der Hubsäule eine weitere Hubsäule
mit einem weiteren Hubantrieb für die Hubbewegung der
Plattform vorgesehen sein. Die weitere Hubsäule ist da-
bei insbesondere an dem anderen frei endenden Schen-
kel des Grundrahmens angeordnet, wodurch ein weitge-
hend symmetrischer Aufbau erreicht werden kann. Um
eine möglichst gleichförmige Hubbewegung zu errei-
chen, kann der weitere Hubantrieb dabei mit dem Hub-
antrieb synchronisiert sein.
[0026] Gemäß einer Ausführungsform ist die Plattform
gegenüber dem Fahrgestell um eine vertikale Drehachse
drehbar. Alternativ oder zusätzlich kann die Plattform ge-
meinsam mit dem Fahrgestell um eine vertikale Dreh-
achse drehbar sein. Für den Einsatz an einem Bahnsteig
ist es so insbesondere möglich, die Ausrichtung der Platt-
form in den verschiedenen Stellungen des Hublifts ge-
zielt zu ändern.
[0027] Konkret kann die Plattform in der oberen Lade-
stellung gegenüber der unteren Ladestellung um die ver-
tikale Achse gedreht sein, z. B. um einen Winkel im Be-
reich von 80 bis 110° und insbesondere um einen Winkel
im Bereich von 90°. Beispielsweise kann die Plattform in
der unteren Ladestellung so orientiert sein, dass die Auf-
fahrrichtung auf die Plattform parallel zur Bahnsteig-
längsrichtung orientiert ist. In der oberen Ladestellung
kann die Plattform demgegenüber um 90° gedreht sein,
so dass die Abfahrrichtung von der Plattform quer zu der
Bahnsteiglängsrichtung orientiert ist. So lässt sich einer-
seits erreichen, dass ein Rollstuhlfahrer die Plattform für
den Ein- bzw. Ausstieg ohne Richtungswechsel relativ
zur Plattform überfahren kann. Gleichzeitig ändert sich
jedoch die Orientierung der Plattform z. B. relativ zum
Bahnsteig. So kann ausgenutzt werden, dass in Längs-
richtung des Bahnsteigs ausreichend viel Platz vorhan-
den ist und somit auch eine längere Auffahrschräge
und/oder Rampen zum Auffahren auf die Plattform kein
Problem darstellen.
[0028] Zur Realisierung der Drehbarkeit um die verti-
kale Drehachse gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ins-
besondere kann hierfür ein Drehlager vorgesehen sein.
Gemäß einer Ausführungsform ist zum Drehen der Platt-
form um die vertikale Drehachse ein Drehkranz und/oder
Drehteller vorgesehen. Wenn die Plattform gegenüber
dem Fahrgestell drehbar ist, kann das Drehlager z. B.
zwischen der Plattform und dem Fahrgestell angeordnet
sein. Für eine gemeinsame Drehung der Plattform mit
dem Fahrgestell kann der Drehkranz beispielsweise un-
ter der Plattform und/oder an dem Fahrgestell angeord-
net sein.
[0029] In weiterer Ausgestaltung kann der Hublift eine
Drehstellung aufweisen, in der die Unterseite der Platt-
form in vertikaler Richtung einen vorgegebenen Abstand
zu dem Grundrahmen des Fahrgestells aufweist und in
der die Plattform für eine Drehung um die vertikale Achse
freigegeben ist. Demgegenüber kann eine Drehung der
Plattform um die vertikale Drehachse z. B. in der unteren
oder oberen Ladestellung verhindert sein. Beispielswei-
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se kann dazu eine mechanische Arretierung sein oder
eine entsprechende Steuerung vorgesehen sein.
[0030] Wenn sich die Plattform relativ zu dem Grund-
rahmen drehen kann, ist der vorgegebene Abstand ins-
besondere dadurch vorgegeben, dass sich die Plattform
in der Drehstellung oberhalb des Grundrahmens befindet
und sich somit frei über diesen hinweg drehen kann. Da-
bei ist der vorgegebene Abstand zu dem Grundrahmen
vorzugsweise möglichst gering, so dass auch trotz der
angehobenen Plattform eine gute Stabilität gegeben ist.
[0031] Wenn sich die Plattform gemeinsam mit der
Plattform dreht, kann der vorgegebene Abstand bei-
spielsweise dadurch bestimmt sein, wie weit die Platt-
form abgesenkt werden muss, so dass ein an der Unter-
seite der Plattform drehbar angeordneter Drehteller mit
dem Boden in Kontakt kommt, so dass über den Dreh-
teller das Gewicht des Hublifts an dem Boden abgestützt
wird. Bei einer weiteren Hubbewegung wird nicht die
Plattform weiter abgesenkt, sondern der Grundrahmen
gegenüber der Plattform und gegenüber dem Boden an-
gehoben, bis eine gewünschte Bodenfreiheit erreicht ist.
In der so erreichten Drehstellung kann die Plattform ge-
meinsam mit dem Grundrahmen gegenüber dem Dreh-
teller um die vertikale Drehachse gedreht werden.
[0032] Wenn die Plattform um eine vertikale Drehach-
se drehbar ist und das Drehgestell einen U-förmigen
Grundrahmen aufweist, kann eine besondere Positionie-
rung der Hubsäule relativ zu dem Grundrahmen vorge-
sehen sein. Konkret kann die Hubsäule im Bereich der
Hälfte und bevorzugt des Drittels des frei endenden
Schenkels des Grundrahmens angeordnet sein, in dem
sich dessen freies Ende befindet. Die vertikale Drehach-
se liegt dabei - in Projektion auf den Grundrahmen ge-
sehen - im Wesentlichen auf gleicher Höhe wie die Hub-
säule und im Wesentlichen zwischen den beiden frei en-
denden Schenkeln. Durch diese Anordnung wird einer-
seits ein stabiler Aufbau erreicht, bei der die vertikale
Drehachse einen möglichst geringen Abstand zu der
Hubsäule aufweist. Andererseits ist die vertikale Dreh-
achse so positioniert, dass bei der Drehung das in Bezug
auf die vertikale Drehachse gesehen längere Ende der
Plattform auf ein Fahrzeug zu gedreht wird und somit in
der oberen Ladestellung zum Abfahren von der Plattform
in das Fahrzeug genutzt werden kann. Somit kann in der
gedrehten Stellung durch die Plattform ein größerer Ab-
stand zu dem Fahrzeug überbrückt werden.
[0033] Insbesondere wenn die Plattform drehbar ist,
kann es für Personal schwierig sein, den Hublift so zu
positionieren, dass der Endabschnitt der Plattform, über
den diese in der oberen Ladestellung verlassen werden
kann, fluchtend z. B. mit einem Fahrzeugeinstieg ange-
ordnet ist. Daher ist gemäß einer Ausführungsform eine
Positionierhilfe vorgesehen. Die Positionierhilfe zeigt die
Position des Endabschnitts der Plattform zum Auffahren
auf die bzw. zum Abfahren von der Plattform in der obe-
ren Ladestellung an. Die Position wird dabei vorzugswei-
se zumindest in der Fahrstellung und/oder auf besondere
Aktivierung durch Bedienpersonal mittels der Positionier-

hilfe angezeigt.
[0034] Die Position kann in Bezug auf eine oder auch
mehrere Raumrichtungen angezeigt werden. Für einen
Ein- bzw. Ausstieg in ein Fahrzeug kann z. B. in Ein-
stiegs- bzw. Ausstiegsrichtung angezeigt werden, wo
sich der Endabschnitt zum Befahren bzw. Verlassen der
Plattform in der oberen Ladestellung befinden wird. Kon-
kret kann dazu mittels einer Lichtprojektion auf die Fahr-
zeugwandung die Position des Endabschnitts in Projek-
tion auf die Fahrzeugwandung angezeigt werden. Z. B.
kann die Positionierhilfe zwei Lichtquellen umfassen, mit
denen jeweils ein Lichtpunkt erzeugt wird. Die Lichtpunk-
te können dabei die seitliche Erstreckung des En-
dabschnitts zum Befahren bzw. Verlassen der Plattform
relativ zu dem Fahrzeug visualisieren. Auch kann eine
Lichtprojektion auf den Boden vorgesehen sein, um an-
zuzeigen, wo der Endabschnitt relativ zum Boden endet,
und so den Abstand zum Fahrzeug zu visualisieren. Al-
ternativ oder zusätzlich kann es sich bei der Positionier-
hilfe um eine einfache Markierung, z. B. hervorgehobene
farbige Streifen an der Plattform oder dem Fahrgestell
handeln.
[0035] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den Ansprüchen, der Beschreibung und
den Zeichnungen. Die in der Beschreibung genannten
Vorteile von Merkmalen und von Kombinationen mehre-
rer Merkmale sind lediglich beispielhaft und können al-
ternativ oder kumulativ zur Wirkung kommen, ohne dass
die Vorteile zwingend von erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsformen erzielt werden müssen. Die in den Ansprü-
chen und der Beschreibung genannten Merkmale sind
bezüglich ihrer Anzahl so zu verstehen, dass genau die-
se Anzahl oder eine größere Anzahl als die genannte
Anzahl vorhanden ist, ohne dass es einer expliziten Ver-
wendung des Begriffs "mindestens" bedarf. Wenn also
beispielsweise von einer Positionierhilfe die Rede ist, so
ist dies so zu verstehen, dass genau eine Positionierhilfe,
zwei Positionierhilfen oder mehrere Positionierhilfen vor-
handen sind. Diese Merkmale können durch andere
Merkmale ergänzt werden oder die einzigen Merkmale
sein, aus denen das jeweilige Erzeugnis besteht. Die in
den Ansprüchen enthaltenen Bezugszeichen stellen kei-
ne Beschränkung des Umfangs der durch die Ansprüche
geschützten Gegenstände dar. Sie dienen lediglich dem
Zweck, die Ansprüche leichter verständlich zu machen.

BEVORZUGTE AUSFÜHRUNGSBEISPIELE DER ER-
FINDUNG

[0036] Weitere, die Erfindung verbessernde Maßnah-
men werden nachstehend gemeinsam mit der Beschrei-
bung bevorzugter Ausführungsbeispiele der Erfindung
anhand der Figuren näher dargestellt. Es zeigt:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines erfin-
dungsgemäßen Hublifts in seiner Fahrstel-
lung,
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Figur 2 eine Draufsicht auf den Hublift gemäß Figur
1 in seiner Fahrstellung,

Figur 3 eine Seitenansicht des Hublifts gemäß Figur
1 in seiner Fahrstellung,

Figur 4 ein Detail von Figur 3,

Figur 5 eine Seitenansicht des Hublifts gemäß Figur
1 in seiner unteren Ladestellung,

Figur 6 ein Detail von Figur 5,

Figur 7 eine perspektivische Ansicht des Hublifts ge-
mäß Figur 1 in seiner oberen Ladestellung,

Figur 8 eine Seitenansicht eines erfindungsgemä-
ßen Hublifts in seiner Drehstellung,

Figur 9 ein Detail von Figur 8,

Figur 10 den Hublift gemäß Figur 8 in einer Drauf-
sicht.

[0037] Figur 1 zeigt eine Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Hublifts 1. Der Hublift 1 weist ein Fahr-
gestell 2 und ein gegenüber dem Fahrgestell 2 hubbe-
wegliche Plattform 3 auf.
[0038] Das Fahrgestell 2 umfasst einen U-förmigen
Grundrahmen 4 mit zwei frei endenden Schenkeln 5, 6
und einem Verbindungsschenkel 7, der die beiden frei
endenden Schenkel 5, 6 verbindet. An dem Grundrah-
men 4 sind insgesamt vier Räder 8 angeordnet, durch
die der Hublift 1 relativ zum Boden 9 flexibel verfahren
werden kann.
[0039] Um die Plattform 3 gegenüber dem Fahrgestell
2 anheben und absenken zu können, weist der Hublift 1
eine Hubsäule 10 mit einem nicht näher dargestellten
Hubantrieb auf. Die Hubsäule 10 ist im Bereich eines der
beiden frei endenden Schenkel 5, 6 angeordnet.
[0040] Wie insbesondere aus Figur 2 ersichtlich ist, ist
die Plattform 3 so dimensioniert und angeordnet, dass
sich diese - in Projektion auf den Grundrahmen 4 gese-
hen - innerhalb des von dem Grundrahmen 4 begrenzten
Freiraums 11 befindet und optional lediglich im Bereich
des offenen Endes des U-förmigen Grundrahmens 4 mit
einem Endabschnitt 12 über diesen übersteht. Im Be-
reich des Endabschnitts 12 ist eine Auffahrschräge 13
vorgesehen.
[0041] An dem Endabschnitt 14 der Plattform 3, der
dem Endabschnitt 12 gegenüberliegt, ist eine Rampe 15
angeordnet. In der in den Figuren 1 bis 4 gezeigten Fahr-
stellung des Hublifts 1 ist die Rampe 15 in ihrer hochge-
klappten Stellung gezeigt. Sie kann jedoch in einer obe-
ren Ladestellung des Hublifts 1 ausgeklappt werden, wie
in Figur 7 gezeigt.
[0042] In den Figuren 1 bis 4 ist der Hublift 1 in seiner
Fahrstellung gezeigt. In der Fahrstellung ist die Plattform

3 im Wesentlichen parallel zu dem Boden 9 ausgerichtet
und eine Unterseite 16 der Plattform 3 weist einen vor-
gegebenen Mindestabstand 17 zum Bodenniveau 18
auf. Der Mindestabstand 17 ist dabei so gewählt, dass
genügend Bodenfreiheit zwischen der Plattform 3 und
dem Boden 9 gegeben ist und der Hublift 1 auch über
kleinere Hindernisse bewegt werden kann, ohne dass
die Gefahr eines Aufsetzens des Hublifts 1 und/oder ei-
ner Beschädigung der Plattform 3 besteht. Wie in den
Figuren 3 und 4 gezeigt, kann die Unterseite 16 der Platt-
form 3 in der Fahrstellung beispielsweise in etwa auf ei-
ner Höhe mit der Unterseite 19 des Grundrahmens 4 des
Fahrgestells 2 liegen.
[0043] In der Fahrstellung müsste ein Rollstuhlfahrer
somit mindestens den Mindestabstand 17 überwinden,
um von dem Bodenniveau 18 auf die Plattform 3 zu ge-
langen. Er müsste somit eine durchaus beachtliche Stufe
überwinden. Alternativ müsste eine ausreichend flache
Rampe in Verlängerung der Plattform 3 angeordnet wer-
den, damit ein Auffahren auf die Plattform 3 ohne allzu
große Steigung möglich wäre. Bei dem erfindungsgemä-
ßen Hublift 1 kann die Plattform 3 jedoch gezielt in eine
untere Ladestellung abgesenkt werden, um ein Auffah-
ren auf die Plattform 3 zu erleichtern.
[0044] Die untere Ladestellung ist in den Figuren 5 und
6 veranschaulicht. In der unteren Ladestellung ist die
Plattform 3 gegenüber der Fahrstellung weiter abge-
senkt, so dass der Abstand zwischen der Unterseite 16
der Plattform 3 und dem Bodenniveau 18 im Vergleich
zu dem Mindestabstand 17 reduziert ist. Im Idealfall kann
der Abstand auf Null oder nahezu Null reduziert werden,
so dass ein Rollstuhlfahrer im Wesentlichen stufenfrei
über die Auffahrschräge 13 auf die Plattform 3 auffahren
kann. Dass der Abstand so weit reduziert werden kann,
wird insbesondere durch die Dimensionierung und An-
ordnung der Plattform 3 erreicht. Die Plattform ist dazu
in Bezug auf den Grundrahmen 4 so dimensioniert und
angeordnet, dass sie in und sogar bis unter den Freiraum
11, der durch den Grundrahmen 4 definiert ist, abgesenkt
werden kann. Dabei liegt der Endabschnitt 12, über den
ein Rollstuhlfahrer auf die Plattform 3 gelangen kann, im
Bereich des offenen Endes des U-förmigen Grundrah-
mens 4. Die zu überwindende Höhe wird somit nicht
durch die Höhe des Grundrahmens 4 bestimmt, sondern
durch die Stärke der Plattform 3.
[0045] In Figur 7 ist der Hublift 1 in seiner oberen La-
destellung gezeigt, in der die Plattform 3 gegenüber der
Fahrstellung angehoben ist, so dass ein Ein- bzw. Aus-
stieg auf einem gegenüber dem Bodenniveau 18 erhöh-
ten Niveau möglich ist. Der Ein- bzw. Ausstieg erfolgt
dabei über den Endabschnitt 14 und die in diesem Be-
reich angeordnete Rampe 15. D. h. ein Rollstuhlfahrer
kann die Plattform 3 in Überfahrrichtung 20 überfahren,
ohne dass für einen Einstiegs- bzw. Ausstiegsvorgang
ein Richtungswechsel erforderlich ist.
[0046] Wenn die Rampe 15 hochgeklappt ist, kann die-
se als Abrollsicherung fungieren. Zusätzlich können wei-
tere, in den Figuren nicht dargestellte Sicherungsele-
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mente zur Abrollsicherung vorgesehen sein, insbeson-
dere im Bereich des Endabschnitts 12 sowie in den Sei-
tenbereichen der Plattform 3.
[0047] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
ist ein Drehfreiheitsgrad um eine vertikale Drehachse
vorgesehen. Konkret kann die Plattform 3 z. B. gemein-
sam mit dem Fahrgestell 2 sowie der daran angeordne-
ten Hubsäule 10 um die vertikale Drehachse 21 gedreht
werden, wie in Figur 10 angedeutet. Für eine Drehung
um die vertikale Drehachse 21 wird der Hublift 1 in ein
in den Figuren 8 und 9 näher gezeigte Drehstellung über-
führt. In der Drehstellung ist die Plattform 3 gegenüber
dem Fahrgestell 2 so weit abgesenkt, dass ein an der
Unterseite 16 der Plattform 3 drehbar angeordneter
Drehteller 22 in Kontakt mit dem Boden 9 ist und das
Fahrgestell 2 sogar von dem Boden 9 abgehoben ist, wie
in Figur 9 durch den Abstand 23 angedeutet. Durch die
so erreichte Bodenfreiheit kann die Plattform 3 gemein-
sam mit dem Fahrgestell 2 gegenüber dem Drehteller 22
um die vertikale Drehachse 21 gedreht werden.
[0048] Der Drehfreiheitsgrad kann folgendermaßen
genutzt werden: Für einen Transfer eines Rollstuhlfah-
rers vom Bahnsteig in ein Fahrzeug wird der Hublift 1 in
seiner Fahrstellung so auf dem Bahnsteig platziert, dass
die Überfahrrichtung 20 der Plattform 3 in etwa parallel
zur Längsrichtung des Bahnsteigs orientiert ist. Der Hub-
lift 1 wird dann in die untere Ladestellung überführt, in
der der Rollstuhlfahrer über die Auffahrschräge 13 z. B.
in Vorwärtsrichtung auf die Plattform 3 auffahren kann.
Im nächsten Schritt wird der Hublift 1 in die Drehstellung
überführt. Die Plattform 3 wird in der Drehstellung, wie
in Figur 10 dargestellt, z. B. gegen den Uhrzeigersinn
um ca. 90° gedreht. Infolge der Drehung ändert sich die
Orientierung der Plattform 3 relativ zu dem Bahnsteig,
so dass die Überfahrrichtung 20 letztlich in etwa quer zur
Bahnsteiglängsrichtung orientiert ist. Der Endabschnitt
14 mit der Rampe 15 weist nun in Richtung eines Bahn-
steigrands und zu einem dort stehenden Fahrzeug hin.
Die Plattform wird nun durch den Hubantrieb auf das ge-
wünschte erhöhte Niveau angehoben. Wenn die obere
Ladestellung erreicht ist, kann der Rollstuhlfahrer in
Überfahrrichtung 20 und insbesondere weiterhin in Vor-
wärtsrichtung über den Endabschnitt 14 und die Rampe
15 von der Plattform 3 abfahren und in das Fahrzeug
gelangen.
[0049] In umgekehrter Weise kann auch ein Ausstieg
aus einem Fahrzeug erfolgen.

Bezugszeichenliste:

[0050]

1 Hublift
2 Fahrgestell
3 Plattform
4 Grundrahmen
5 Schenkel
6 Schenkel

7 Verbindungsschenkel
8 Rad
9 Boden
10 Hubsäule
11 Freiraum
12 Endabschnitt
13 Auffahrschräge
14 Endabschnitt
15 Rampe
16 Unterseite
17 Abstand
18 Bodenniveau
19 Unterseite
20 Überfahrrichtung
21 Drehachse
22 Drehteller
23 Abstand

Patentansprüche

1. Hublift (1) zum Heben von Rollstühlen, insbesonde-
re für einen Ein- und/oder Ausstieg in Fahrzeuge, z.
B. an einem Bahnsteig, mit

- einem Fahrgestell (2) zum Verfahren des Hub-
lifts (1) relativ zum Boden (9) und
- einer relativ zu dem Fahrgestell (2) hubbeweg-
lichen Plattform (3),

dadurch gekennzeichnet, dass
der Hublift (1) mindestens drei Stellungen aufweist:

- eine Fahrstellung, in der eine Unterseite (16)
der Plattform (3) einen vorgegebenen Abstand
(17) zum Bodenniveau (18) aufweist und in der
der Hublift (1) relativ zu dem Boden (9) verfahr-
bar ist,
- eine obere Ladestellung, in der die Plattform
(3) gegenüber der Fahrstellung angehoben ist
für einen Ein- und/oder Ausstieg auf einem ge-
genüber dem Bodenniveau (18) erhöhten Ni-
veau, und
- eine untere Ladestellung, in der die Plattform
(3) gegenüber der Fahrstellung abgesenkt ist für
einen Ein- und/oder Ausstieg von dem Boden-
niveau (18).

2. Hublift (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Plattform (3) zwei in Überfahrrichtung (20) ge-
genüberliegende Endabschnitte (12, 14) aufweist,
wobei die Plattform (3) von jedem der beiden En-
dabschnitte (12, 14) befahrbar ist.

3. Hublift (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
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an einem der Endabschnitte (12, 14) der Plattform
(3) zum Auffahren auf die bzw. Abfahren von der
Plattform (3) eine Auffahrschräge (13) vorgesehen
ist.

4. Hublift (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
an einem Endabschnitt (12, 14) der Plattform (3) zum
Auffahren auf die bzw. Abfahren von der Plattform
(3) eine ausklappbare und/oder ausfahrbare Rampe
(15) angeordnet ist.

5. Hublift (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Fahrgestell (2) einen im Wesentlichen U-förmi-
gen Grundrahmen (4) mit zwei frei endenden Schen-
keln (5, 6) und einem die beiden Schenkel (5, 6) ver-
bindenden Verbindungsschenkel (7) aufweist, wo-
bei die Plattform (3) derart zu dem Grundrahmen (4)
positioniert und orientiert ist, dass die Plattform (3)
in der unteren Ladestellung in oder bis unter einen
von dem Grundrahmen (4) begrenzten Freiraum
(11) abgesenkt ist.

6. Hublift (1) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Plattform (3) in der unteren Ladestellung zum
Grundrahmen (4) derart orientiert ist, dass einer der
Endabschnitte (12, 14) der Plattform (3) zum Auffah-
ren auf die bzw. Abfahren von der Plattform (3) in
Projektion auf den Grundrahmen (4) zwischen den
beiden frei endenden Schenkeln (5, 6) angeordnet
ist.

7. Hublift (1) nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Hubsäule (10) mit einem Hubantrieb für die
Hubbewegung der Plattform (3) im Bereich eines der
frei endenden Schenkeln (5, 6) des Grundrahmens
(4) angeordnet ist.

8. Hublift (1) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine weitere Hubsäule (10) mit einem weiteren Hu-
bantrieb für die Hubbewegung der Plattform (3) im
Bereich des anderen frei endenden Schenkels (5, 6)
des Grundrahmens (4) angeordnet ist.

9. Hublift (1) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
der weitere Hubantrieb mit dem Hubantrieb synchro-
nisiert ist.

10. Hublift (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Plattform (3) gegenüber dem Fahrgestell (2) oder
die Plattform (3) gemeinsam mit dem Fahrgestell (2)
um eine vertikale Drehachse (21) drehbar ist.

11. Hublift (1) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Plattform (3) in der oberen Ladestellung gegen-
über der unteren Ladestellung um die vertikale Dreh-
achse (21) gedreht ist, insbesondere um einen Win-
kel zwischen 80 und 110°.

12. Hublift (1) nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen der Plattform (3) und dem Fahrgestell (2)
und/oder an der Plattform (3) ein Drehkranz
und/oder ein Drehteller (22) vorgesehen ist zum Dre-
hen der Plattform (3) um die vertikale Drehachse
(21).

13. Hublift (1) nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Hublift (1) eine Drehstellung aufweist, in der die
Plattform (3) in vertikaler Richtung einen vorgege-
benen Abstand zum Grundrahmen (4) des Fahrge-
stells (2) aufweist und in der die Plattform (3) für eine
Drehung um die vertikale Drehachse (21) freigege-
ben ist.

14. Hublift (1) nach einem der Ansprüche 10 bis 13 in
Rückbeziehung auf Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Hubsäule (10) im Bereich der Hälfte und
insbesondere des Drittels des frei endenden
Schenkels (5, 6) angeordnet ist, in der/dem sich
sein freies Ende befindet, und
- die vertikale Drehachse (21) - in Projektion auf
den U-förmigen Grundrahmen (4) des Fahrge-
stells (2) - im Wesentlichen auf Höhe der Hub-
säule (10) und im Wesentlichen mittig zwischen
den beiden frei endenden Schenkeln (5, 6) po-
sitioniert ist.

15. Hublift (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Positionierhilfe vorgesehen ist zum Anzeigen
der Position eines/des Endabschnitts (12, 14) der
Plattform (3) zum Auffahren auf die bzw. Abfahren
von der Plattform (3) in der oberen Ladestellung, wo-
bei die Position mit der Positionierhilfe insbesondere
in Form einer Lichtprojektion anzeigbar ist.
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